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Regeste

Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR).

Erwägungen

E. 22
Juli 2014);

- unter den vorliegenden Umständen keine Gerichtskosten zu erheben sind (vgl. Art. 66
Abs. 2 BGG analog; vgl. hierzu TPF 2011 25 E. 3);

- 4 -

und erkennt:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


